
Sachkundige Bedienung eines Brücken- und Portalkranes unter Zugrundelegung der 
physikalischen Gesetze und der Unfallverhütungsvorschriften (UVV § 29 BGV D6).

r Mitarbeiter 
r Unternehmer
r Auszubildende

r Vollendetes 18. Lebensjahr
r Körperliche und geistige Voraussetzung zum Führen von Brücken- und Portalkränen

Maximal 40 Unterrichtseinheiten (abhängig von der jeweiligen Berufserfahrung)

Theorie 
r Wichtige Rechtsvorschriften 
r Verschiedene Arten von Kränen
r Physikalische Grundlagen
r Aufbau eines Kranes
r Prüfungen von Kränen und Lastaufnahmemittel
r Kranarbeiten – Anschlagen
r Abschlusstest

Praxis
r Einweisung am Kran
r Fahrübungen mit und ohne Last
r Abschlusstest

Die Berechtigung zum Führen eines Hebezeuges setzt die entsprechenden arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen G25 voraus.
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